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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Rege-
lung einer Generatorspannung in einem Kraftfahr-
zeug nach dem Oberbegriff des Patenanspruchs 1 
und eine korrespondierende Anordnung zur Durch-
führung des Verfahrens.

[0002] Bei heute üblichen Fahrzeugen mit Verbren-
nungsmotor wird ein Generator, der vorzugsweise als 
Drehstromgenerator ausgeführt ist, vom Verbren-
nungsmotor angetrieben und erzeugt elektrische En-
ergie für ein Bordnetz. Zur Pufferung der vom Gene-
rator erzeugten elektrischen Energie, ist im Bordnetz 
ein als Batterie ausgeführter Energiespeicher vor-
handen, der nach einer teilweisen Entladung vom 
Generator wieder aufgeladen wird. Bei einer bekann-
ten Regelung der Generatorspannung wird die Bord-
netzspannung laufend mit einer fest vorgegebenen 
Sollspannung verglichen, wobei die Generatorspan-
nung so geregelt wird, dass die Bordnetzspannung 
den vorgegebenen Sollwert erreicht. Bei 
12-Volt-Bordnetzen liegt eine Nominalspannung im 
Bereich zwischen 14 und 14,5 Volt, wobei die Nomi-
nalspannung der vorgegebenen Sollspannung ent-
spricht. Um die Lebensdauer der Batterie zu verlän-
gern, sind Verfahren bekannt, die verhindern, dass 
eine Überladung der Batterie erfolgt.

[0003] In der Offenlegungsschrift DE 43 07 907 A1
wird ein Verfahren zur Regelung eines Generators in 
einem Kraftfahrzeug beschrieben. Das beschriebene 
Verfahren erhöht die Generatorspannung bei einem 
Fahrzustand „Abbremsen", damit der Generator zum 
Aufladen der Batterie durch die Rekuperation von 
Bremsenergie mehr Leistung aufnehmen kann, und 
reduziert die Generatorspannung bei einem Fahrzu-
stand „Beschleunigen", um den Fahrzeugmotor zu 
entlasten. Für andere Fahrzustände wird die Genera-
torspannung auf die Nominalspannung im Bereich 
zwischen 14 und 14,5 Volt eingestellt.

[0004] In den Offenlegungsschriften DE 100 46 631 
A1 und DE 10 2006 001 201 werden jeweils Verfah-
ren zur Regelung der Generatorspannung beschrie-
ben, die jedoch jeweils die Kenntnis des SOC (State 
of Charge) der eingebauten Batterie voraussetzen 
und die SOC-Veränderungen über eine Strominte-
gration fortschreiben. Dieser SOC ist bei Blei-Säu-
re-Akkumulatoren nur schwierig zu bestimmen und 
bei kalten, heißen und gealterten Batterien treten bei 
Stromintegration durch unterschiedliche Ladeverlus-
te starke Abweichungen auf. Daher benötigen diese 
Systeme Regenerationszyklen und werden üblicher-
weise bei älteren Batterien deaktiviert, da bei diesen 
die Batteriekapazität abnimmt und über die Stromin-
tegration keine SOC-Bestimmung mehr möglich ist.

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren 
und eine Anordnung zur Regelung einer Generator-

spannung in einem Kraftfahrzeug anzugeben, wel-
che auch mit gealterten Batterien verwendet werden 
können und eine Senkung des Kraftstoffverbrauchs 
ermöglichen.

[0006] Die Erfindung löst diese Aufgabe durch Be-
reitstellung eines Verfahrens zur Regelung einer Ge-
neratorspannung in einem Kraftfahrzeug mit den 
Merkmalen des Patentanspruchs 1 und einer Anord-
nung zur Regelung einer Generatorspannung in ei-
nem Kraftfahrzeug mit den Merkmalen des Patentan-
spruchs 6.

[0007] Vorteilhafte Ausführungsformen und Weiter-
bildungen der Erfindung sind in den abhängigen An-
sprüchen angegeben.

[0008] Eine Generatorspannung wird in Abhängig-
keit von einem erkannten Fahrzustand auf einen vor-
gegebenen Spannungssollwert geregelt, wobei die 
Generatorspannung bei einem als Rekuperationsbe-
trieb erkannten ersten Fahrzustand auf einen ersten 
Spannungssollwert geregelt wird, der einem maximal 
einstellbaren Spannungswert entspricht, und wobei 
die Generatorspannung bei einem als Normalbetrieb 
erkannten zweiten Fahrzustand auf einen zweiten 
Spannungssollwert geregelt wird, der erfindungsge-
mäß als ein Spannungswert einer Ruhespannung 
vorgegeben wird, die mit einem Ladezustandspegel 
des mindestens einen Energiespeichers korrespon-
diert. Hierbei wird der zweite Spannungssollwert so 
vorgegeben, dass der entsprechende Spannungs-
wert der Ruhespannung mit einem vorgegebenen 
Soll-Ladezustand des mindestens einen Energie-
speichers korrespondiert. Durch die niedrige Batte-
riespannung im Fahrbetrieb können über 10% elektri-
scher Leistung dauerhaft eingespart werden, so dass 
in vorteilhafter Weise auch der Kraftstoffverbrauch 
des Fahrzeugs reduziert wird. Zusätzlich wird durch 
Rekuperation ein weiterer Verbrauchsvorteil erzielt. 
Zudem sind keine Regenerationszyklen notwendig. 
Das Verfahren kann auch bei gealterten Batterien an-
gewendet werden, da keine Kenntnis über die aktuell 
vorhandene Batteriekapazität notwendig ist.

[0009] In Ausgestaltung des erfindungsgemäßen 
Verfahrens wird der Soll-Ladezustand des mindes-
tens einen Energiespeichers mit einem Ladezu-
standspegel von ca. 80% vorgegeben, so dass der 
Energiespeicher ausreichend Rekuperationsenergie 
aufnehmen kann und ausreichende Energiereserven 
zur Versorgung der Verbraucher des Bordnetzes 
während einer Standzeit des Fahrzeugs aufweist. Als 
erster Spannungssollwert wird der maximal einstell-
bare Spannungswert mit einem Wert von ca. 15 Volt 
vorgegeben. Als zweiter Spannungssollwert wird die 
Ruhespannung mit einem Wert von ca. 12.6 Volt vor-
gegeben, der mit dem Soll-Ladezustandspegel des 
Energiespeichers von ca. 80% korrespondiert. Durch 
die Regelung der Generatorspannung auf den im 
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Vergleich zur Nominalspannung von 14 bis 14,5 Volt 
niedrigen Ruhespannungswert von 12,6 Volt des 
Soll-Ladezustandes von 80%, wird im Normalbetrieb 
bei minimaler Batteriebelastung die Verlustleistung 
der Steuergeräte im Bordnetz deutlich reduziert. Bei 
einer konstanten Generatorspannung von 12.6 V 
wird eine zu 80% geladene Batterie weder weiter ge-
laden noch entladen. Aufgrund der Polarisations-
spannung erreicht eine Batterie, an die eine Span-
nung von 12.6 V angelegt ist, nicht den Ladezustand 
von 80%, wenn sie einen niedrigeren Ladezustand 
aufweist. Ebenfalls wird sie nicht auf den Ladezu-
stand von 80% entladen, wenn sie einen höheren La-
dezustand aufweist. Die Ladung bei niedrigem Lade-
zustand geschieht jedoch durch die Rekuperations-
phasen. Die Entladung der Batterie geschieht durch 
die Standphasen. Damit stellt sich auch ohne Kennt-
nis und Nachführung des SOC ein mittlerer Ladezu-
stand an der Batterie ein.

[0010] In weiterer Ausgestaltung des erfindungsge-
mäßen Verfahrens wird die Generatorspannung bei 
einem Wechsel zwischen den beiden Fahrzuständen 
mit einer Rampenfunktion vom zweiten Spannungs-
sollwert auf den ersten Spannungssollwert erhöht 
bzw. vom ersten Spannungssollwert auf den zweiten 
Spannungssollwert reduziert. Des Weiteren gibt der 
mindestens eine Energiespeichers die während dem 
ersten Fahrzustand aufgenommene Energie im an-
schließenden zweiten Fahrzustand wieder ab, um 
den Generator zu entlasten.

[0011] Die erfindungsgemäße Anordnung zur Re-
gelung einer Generatorspannung in einem Kraftfahr-
zeug, das einen vom Fahrzeugmotor angetriebenen 
Generator und mindestens einen Energiespeicher 
umfasst, wobei der Generator ein Bordnetz mit Ver-
brauchern und den mindestens einen Energiespei-
cher mit Energie versorgt, umfasst eine Auswerte- 
und Steuereinheit, welche die Generatorspannung in 
Abhängigkeit von einem erkannten Fahrzustand auf 
einen vorgegebenen Spannungssollwert regelt. Die 
Auswerte- und Steuereinheit regelt die Generator-
spannung bei einem als Rekuperationsbetrieb er-
kannten ersten Fahrzustand auf einen ersten Span-
nungssollwert, der einem maximal einstellbaren 
Spannungswert entspricht. Bei einem als Normalbe-
trieb erkannten zweiten Fahrzustand regelt die Aus-
werte- und Steuereinheit die Generatorspannung er-
findungsgemäß auf einen zweiten Spannungssoll-
wert, der als ein Spannungswert einer Ruhespan-
nung vorgegeben wird, die mit einem Ladezu-
standspegel des mindestens einen Energiespeichers 
korrespondiert. Die Auswerte- und Steuereinheit gibt 
den zweiten Spannungssollwert so vor, dass der ent-
sprechende Spannungswert der Ruhespannung mit 
einem vorgegebenen Soll-Ladezustand des mindes-
tens einen Energiespeichers korrespondiert.

[0012] In Ausgestaltung der erfindungsgemäßen 

Anordnung ist der Soll-Ladezustand des mindestens 
einen Energiespeichers mit einem Ladezustandspe-
gel von ca. 80% vorgegeben, so dass der Energie-
speicher ausreichend Rekuperationsenergie aufneh-
men kann und ausreichende Energiereserven zur 
Versorgung der Verbraucher des Bordnetzes wäh-
rend einer Standzeit des Fahrzeugs aufweist. Zudem 
gibt die Auswerte- und Steuereinheit als ersten Span-
nungssollwert den maximal einstellbaren Span-
nungswert mit einem Wert von ca. 15 Volt vor, wobei 
die Auswerte- und Steuereinheit 50 als zweiten 
Spannungssollwert die Ruhespannung mit einem 
Wert von ca. 12.6 Volt vorgibt, der mit dem Soll-Lade-
zustandspegel des Energiespeichers von ca. 80% 
korrespondiert.

[0013] In weiterer Ausgestaltung der erfindungsge-
mäßen Anordnung verändert die Auswerte- und 
Steuereinheit bei einem Wechsel zwischen den bei-
den Fahrzuständen die Generatorspannung jeweils 
mit einer Rampenfunktion, wobei die Generatorspan-
nung vom zweiten Spannungssollwert auf den ersten 
Spannungssollwert erhöht wird bzw. vom ersten 
Spannungssollwert auf den zweiten Spannungssoll-
wert reduziert wird. Des Weiteren gibt der mindes-
tens eine Energiespeichers die während dem ersten 
Fahrzustand aufgenommene Energie im anschlie-
ßenden zweiten Fahrzustand wieder ab, um den Ge-
nerator zu entlasten.

[0014] Vorteilhafte Ausführungsformen der Erfin-
dung sind in den Zeichnungen dargestellt und wer-
den nachfolgend beschrieben.

[0015] Dabei zeigen:

[0016] Fig. 1 ein Blockdiagramm eines Ausfüh-
rungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Anordnung 
zur Regelung einer Generatorspannung in einem 
Kraftfahrzeug,

[0017] Fig. 2 ein Flussdiagramm eines Ausfüh-
rungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Verfahrens 
zur Regelung einer Generatorspannung in einem 
Kraftfahrzeug

[0018] Fig. 3 ein Kennliniendiagramm eines Lastwi-
derstands eines Energiespeichers in Abhängigkeit 
vom Ladezustand,

[0019] Fig. 4 ein Kennliniendiagramm einer Ruhe-
spannung eines Energiespeichers in Abhängigkeit 
vom Ladezustand, und

[0020] Fig. 5 ein Kennliniendiagramm zur Darstel-
lung einer Spannung und eines Stroms des Energie-
speichers während verschiedener Fahrzustände.

[0021] Wie aus der Fig. 1 ersichtlich ist, umfasst ein 
elektrisches Bordnetz 1 eines Kraftfahrzeugs eine als 
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Startermotor ausgeführte elektrische Maschine 10
zum Starten eines Verbrennungsmotors, eine als Ge-
nerator ausgeführte Energiequelle 20, die Bewe-
gungsenergie aus dem Verbrennungsmotor und/oder 
einem Bremsvorgang in elektrische Energie umwan-
delt und in das Bordnetz 1 einspeist, einen als Batte-
rie ausgeführten Energiespeicher 30 und mehrere 
Verbraucher, von denen beispielhaft ein Verbraucher 
40 dargestellt ist. Während der Startphase des Fahr-
zeugs wird der elektrische Startermotor 10 vom als 
Batterie ausgeführten Energiespeicher 30 mit Ener-
gie versorgt. Während eines normalen Fahrzeugbe-
triebs versorgt die als Generator ausgeführte Ener-
giequelle 20 den Verbraucher 40 des Bordnetzes 1
mit Energie. Zudem lädt die als Generator ausgeführ-
te Energiequelle 20 bei einer niedrigen Auslastung 
den als Batterie ausgeführten Energiespeicher 30
auf. Eine Auswerte- und Steuereinheit 50 regelt eine 
Generatorspannung UG in Abhängigkeit von einem 
erkannten Fahrzustand auf einen vorgegebenen 
Spannungssollwert, wobei die Auswerte- und Steuer-
einheit 50 die Generatorspannung UG bei einem als 
Rekuperationsbetrieb erkannten ersten Fahrzustand 
auf einen ersten Spannungssollwert regelt, der ei-
nem maximal einstellbaren Spannungswert Umax = 15 
Volt entspricht. Bei einem als Normalbetrieb erkann-
ten zweiten Fahrzustand regelt die Auswerte- und 
Steuereinheit 50 die Generatorspannung UG auf ei-
nen zweiten Spannungssollwert, der als ein Span-
nungswert einer Ruhespannung URuhe vorgegeben 
wird, die mit einem Ladezustandspegel des mindes-
tens einen Energiespeichers 30 korrespondiert. Die 
Auswerte- und Steuereinheit 50 gibt den zweiten 
Spannungssollwert so vor, dass der entsprechende 
Spannungswert der Ruhespannung URuhe mit einem 
vorgegebenen Soll-Ladezustand des Energiespei-
chers 30 korrespondiert.

[0022] Wie aus Fig. 3 ersichtlich ist, ist ein Ladewi-
derstand RL einer warmen Batterie (25°C) zwischen 
einem Ladezustandspegel von 20% bis 90% nahezu 
konstant. Da der Lastzustand möglichst hoch ge-
wählt werden sollte, um eine ausreichende Standzeit 
zu ermöglichen, bietet sich ein Soll-Ladezustand von 
80% als optimaler Arbeitspunkt an, da der Ladewi-
derstand in diesem Bereich gerade noch einen nied-
rigen Widerstandswert aufweist. Da sich aufgrund 
der Rekuperation nur geringe Änderungen des Lade-
zustands ergeben, so ergibt beispielsweise eine 
Bremsphase von 10 Sekunden mit einem Ladestrom 
von 100 Ampere nur eine Änderung von 0,27 Ah, was 
einer Zunahme des Ladezustands um 0,3% ent-
spricht, wird der Soll-Ladezustand des Energiespei-
chers 30 mit einem Ladezustandspegel von ca. 80% 
vorgegeben, so dass der Energiespeicher 30 ausrei-
chend Rekuperationsenergie aufnehmen kann und 
ausreichende Energiereserven zur Versorgung der 
Verbraucher 40 des Bordnetzes 1 während einer 
Standzeit des Fahrzeugs aufweist. Als zweiten Span-
nungssollwert gibt die Auswerte- und Steuereinheit 

50 die Ruhespannung URuhe mit einem Wert von ca. 
12.6 Volt vor, der mit dem Soll-Ladezustandspegel 
des Energiespeichers 30 von ca. 80% korrespon-
diert, wie aus Fig. 4 ersichtlich ist. Bei einer konstan-
ten Batteriespannung UBat von 12.6 V wird eine zu 
80% geladene Batterie weder weiter geladen noch 
entladen. Durch die Verwendung von 12.6 V statt 
14.3 V ergibt sich gemäß der Formel P = U·I eine 
elektrische Leistungseinsparung von ca. 12%.

[0023] Nachfolgend wird unter Bezugnahme auf 
Fig. 2 und Fig. 5 das erfindungsgemäße Verfahren 
zur Regelung der Generatorspannung UG in einem 
Kraftfahrzeug beschreiben, das den vom Fahrzeug-
motor angetriebenen Generator 20 und den als Bat-
terie ausgeführten Energiespeicher 30 umfasst. Der 
Generator 20 versorgt das Bordnetz 1 mit dem Ver-
braucher 40 und den Energiespeicher 30 mit Energie, 
wobei die Generatorspannung UG in Abhängigkeit 
von einem erkannten Fahrzustand auf einen vorge-
gebenen Spannungssollwert geregelt wird. Wie aus 
Fig. 2 ersichtlich ist, wird in einem Schritt S20 ge-
prüft, ob ein Rekuperationsbetrieb vorliegt. Wird im 
Schritt S20 kein Rekuperationsbetrieb als Fahrzu-
stand erkannt, dann stellt die Auswerte- und Steuer-
einheit 50 im Schritt S80 den Spannungssollwert der 
Generatorspannung UG auf die Ruhespannungswert 
URuhe = 12,6 Volt ein. Anschließend kehrt das Verfah-
ren zum Schritt S20 zurück. Wird im Schritt S20 ein 
Rekuperationsbetrieb als Fahrzustand erkannt, dann 
stellt die Auswerte- und Steuereinheit 50 im Schritt 
S40 den Spannungssollwert der Generatorspannung 
UG auf den maximal einstellbaren Spannungswert 
Umax = 15 Volt ein. Wie aus Fig. 5 ersichtlich ist, wird 
die Generatorspannung UG und somit die Batterie-
spannung UBat am Start der Rekuperation von der Ru-
hespannung URuhe = 12,6 Volt mit einer Rampenfunk-
tion auf den maximal einstellbaren Spannungswert 
Umax = 15 Volt erhöht. Im Schritt S60 wird geprüft, ob 
der Rekuperationsbetrieb beendet ist. Ist der Reku-
perationsbetrieb noch nicht beendet, dann springt 
das Verfahren zurück zum Schritt S40 und belässt 
den Spannungssollwert auf dem eingestellten maxi-
malen Spannungswert Umax = 15 Volt. Wird im Schritt 
S60 festgestellt, dass der Rekuperationsbetrieb be-
endet ist, dann stellt die Auswerte- und Steuereinheit 
50 im Schritt S80 den Spannungssollwert der Gene-
ratorspannung UG auf die Ruhespannungswert URuhe

= 12,6 Volt ein. Wie aus Fig. 5 ersichtlich ist, wird die 
Generatorspannung UG und somit die Batteriespan-
nung UBat am Ende der Rekuperation von dem maxi-
malen Spannungswert Umax = 15 Volt mit einer Ram-
penfunktion auf die Ruhespannung URuhe = 12,6 Volt 
reduziert.

[0024] Wie aus Fig. 5 weiter ersichtlich ist, wird die 
Batterie 30 während der Rekuperationsphase durch 
die Spannungsanhebung auf 15 Volt mit einem Bat-
teriestrom IBat von bis zu 100 Ampere geladen und 
nimmt Energie auf. Durch die Spannungsreduzierung 
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auf 12.6 Volt gibt die Batterie 30 nach der Rekupera-
tionsphase diese Energie wieder ab, und der Gene-
rator 20 wird entlastet. Aufgrund der Polarisations-
spannung erreicht die Batterie 30, die mit 12.6 V be-
trieben wird, nicht den Ladezustand von 80%, wenn 
sie einen niedrigeren Ladezustand aufweist. Eben-
falls wird sie nicht auf den Ladezustand von 80% ent-
laden, wenn sie einen höheren Ladezustand auf-
weist. Die Ladung bei niedrigem Ladezustand ge-
schieht jedoch durch die Rekuperationsphasen und 
die Entladung erfolgt durch die Standphasen. Damit 
stellt sich auch ohne Kenntnis und Nachführung des 
Ladezustands ein mittlerer Ladezustand an der Bat-
terie 30 ein.

[0025] Das erfindungsgemäße Verfahren regelt die 
Generatorspannung so, dass der Kraftstoffverbrauch 
reduziert wird. Dazu wird im Normalbetrieb die Gene-
ratorspannung auf den Ruhespannungswert des 
Soll-Ladezustandes der Batterie geregelt, wodurch 
bei minimaler Batteriebelastung die Verlustleistung 
der Steuergeräte minimiert wird. Durch die niedrige 
Batteriespannung können im Fahrbetrieb über 10% 
elektrische Leistung dauerhaft eingespart werden.

Bezugszeichenliste

1 Fahrzeugbordnetz
10 Startermotor
20 Generator
30 Energiespeicher
40 Verbraucher
50 Auswerte- und Steuereinheit
UG Generatorspannung
UB Bordnetzspannung
UBat Batteriespannung
IBat Batteriestrom
URuhe Ruhespannung
Umax Ladespannung
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 4307907 A1 [0003]
- DE 10046631 A1 [0004]
- DE 102006001201 [0004]
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Regelung einer Generatorspan-
nung in einem Kraftfahrzeug, das einen vom Fahr-
zeugmotor angetriebenen Generator (20) und min-
destens einen Energiespeicher (30) umfasst, wobei 
der Generator (20) ein Bordnetz (1) mit Verbrauchern 
(40) und den mindestens einen Energiespeicher (30) 
mit Energie versorgt, wobei die Generatorspannung 
(UG) in Abhängigkeit von einem erkannten Fahrzu-
stand auf einen vorgegebenen Spannungssollwert 
geregelt wird, wobei die Generatorspannung (UG) bei 
einem als Rekuperationsbetrieb erkannten ersten 
Fahrzustand auf einen ersten Spannungssollwert ge-
regelt wird, der einem maximal einstellbaren Span-
nungswert (Umax) entspricht, und wobei die Genera-
torspannung (UG) bei einem als Normalbetrieb er-
kannten zweiten Fahrzustand auf einen zweiten 
Spannungssollwert geregelt wird, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der zweite Spannungssollwert als ein 
Spannungswert einer Ruhespannung (URuhe), die mit 
einem Ladezustandspegel des mindestens einen En-
ergiespeichers (30) korrespondiert, vorgegeben wird, 
wobei der zweite Spannungssollwert so vorgegeben 
wird, dass der entsprechende Spannungswert der 
Ruhespannung (URuhe) mit einem vorgegebenen 
Soll-Ladezustand des mindestens einen Energie-
speichers (30) korrespondiert.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Soll-Ladezustand des mindestens 
einen Energiespeichers (30) mit einem Ladezu-
standspegel von ca. 80% vorgegeben wird, so dass 
der Energiespeicher (30) ausreichend Rekuperati-
onsenergie aufnehmen kann und ausreichende En-
ergiereserven zur Versorgung der Verbraucher (40) 
des Bordnetzes (1) während einer Standzeit des 
Fahrzeugs aufweist.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass als erster Spannungssollwert 
der maximal einstellbare Spannungswert (Umax) mit 
einem Wert von ca. 15 Volt vorgegeben wird, wobei 
als zweiter Spannungssollwert die Ruhespannung 
(URuhe) mit einem Wert von ca. 12.6 Volt vorgegeben 
wird, der mit dem Soll-Ladezustandspegel des Ener-
giespeichers (30) von ca. 80% korrespondiert.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Generatorspan-
nung (UG) bei einem Wechsel zwischen den beiden 
Fahrzuständen mit einer Rampenfunktion vom zwei-
ten Spannungssollwert (URuhe) auf den ersten Span-
nungssollwert (Umax) erhöht wird (URuhe) vom ersten 
Spannungssollwert (Umax) auf den zweiten Span-
nungssollwert (URuhe) reduziert wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der mindestens eine Energiespei-
chers (30) die während dem ersten Fahrzustand auf-

genommene Energie im anschließenden zweiten 
Fahrzustand wieder abgibt, um den Generator (20) 
zu entlasten.

6.  Anordnung zur Regelung einer Generator-
spannung in einem Kraftfahrzeug, insbesondere zur 
Durchführung des Verfahrens nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, das einen vom Fahrzeugmotor ange-
triebenen Generator (20) und mindestens einen En-
ergiespeicher (30) umfasst, wobei der Generator (20) 
ein Bordnetz (1) mit Verbrauchern (40) und den min-
destens einen Energiespeicher (30) mit Energie ver-
sorgt, wobei eine Auswerte- und Steuereinheit (50) 
die Generatorspannung (UG) in Abhängigkeit von ei-
nem erkannten Fahrzustand auf einen vorgegebenen 
Spannungssollwert regelt, wobei die Auswerte- und 
Steuereinheit (50) die Generatorspannung (UG) bei 
einem als Rekuperationsbetrieb erkannten ersten 
Fahrzustand auf einen ersten Spannungssollwert re-
gelt, der einem maximal einstellbaren Spannungs-
wert (Umax) entspricht, und wobei die Auswerte- und 
Steuereinheit (50) die Generatorspannung (UG) bei 
einem als Normalbetrieb erkannten zweiten Fahrzu-
stand auf einen zweiten Spannungssollwert regelt, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerte- und 
Steuereinheit (50) den zweiten Spannungssollwert 
als einen Spannungswert einer Ruhespannung (URu-

he) vorgibt, die mit einem Ladezustandspegel des 
mindestens einen Energiespeichers (30) korrespon-
diert, wobei die Auswerte- und Steuereinheit (50) den 
zweiten Spannungssollwert so vorgibt, dass der ent-
sprechende Spannungswert der Ruhespannung (URu-

he) mit einem vorgegebenen Soll-Ladezustand des 
mindestens einen Energiespeichers (30) korrespon-
diert.

7.  Anordnung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Soll-Ladezustand des mindestens 
einen Energiespeichers (30) mit einem Ladezu-
standspegel von ca. 80% vorgegeben ist, so dass der 
Energiespeicher (30) ausreichend Rekuperationsen-
ergie aufnehmen kann und ausreichende Energiere-
serven zur Versorgung der Verbraucher (40) des 
Bordnetzes (1) während einer Standzeit des Fahr-
zeugs aufweist.

8.  Anordnung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Auswerte- und Steuerein-
heit (50) als ersten Spannungssollwert den maximal 
einstellbaren Spannungswert (Umax) mit einem Wert 
von ca. 15 Volt vorgibt, wobei die Auswerte- und 
Steuereinheit (50) als zweiten Spannungssollwert die 
Ruhespannung (URuhe) mit einem Wert von ca. 12.6 
Volt vorgibt, der mit dem Soll-Ladezustandspegel des 
Energiespeichers (30) von ca. 80% korrespondiert.

9.  Anordnung nach einem der Ansprüche 6 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerte- und 
Steuereinheit (50) die Generatorspannung (UG) bei 
einem Wechsel zwischen den beiden Fahrzuständen 
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jeweils mit einer Rampenfunktion vom zweiten Span-
nungssollwert (URuhe) auf den ersten Spannungssoll-
wert (Umax) erhöht bzw. vom ersten Spannungssoll-
wert (Umax) auf den zweiten Spannungssollwert (URu-

he) reduziert.

10.  Anordnung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der mindestens eine Energie-
speicher (30) die während dem ersten Fahrzustand 
aufgenommene Energie im anschließenden zweiten 
Fahrzustand wieder abgibt, um den Generator (20) 
zu entlasten.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
9/11



DE 10 2008 061 956 A1    2009.09.17
10/11



DE 10 2008 061 956 A1    2009.09.17
11/11


	Titelseite
	Recherchebericht

	Beschreibung
	Bezugszeichenliste

	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

